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DEREGULIERUNG

Hat das Fernmeldemonopol 
der Deutschen Bundespost ausgedient?
Axel Busch, Kiel*

Die intensive Diskussion über Privatisierung und Deregulierung hat sich mit dem Fernmeldemonopol der 
Deutschen Bundespost bislang nur am Rande befaßt, obwohl dem Staatsunternehmen als größtem deut
schen Arbeitgeber und einem der wichtigsten Investoren eine beträchtliche volkswirtschaftliche Bedeu
tung zukommt. Ist das Angebotsmonopol der Post ein überflüssiges und gesamtwirtschaftlich nachteiliges 
Relikt, oder gibt es triftige Gründe für seine Beibehaltung?

Die Deutsche Bundespost (DBP) ist formaler Eigen
tümer und alleiniger Betreiber sämtlicher Kommu

nikationsnetze. Die Installation, Wartung und Reparatur 
von Vermittlungs- und Übertragungseinrichtungen er
folgen -  auch wenn sie von Privatfirmen ausgeführt wer
den -  zumindest im Auftrag der DBP. Der Betrieb von 
privaten Netzen ist -  von Ausnahmen abgesehen -  ver
boten. Auch die Durchführung sämtlicher Fernmelde
dienste (wie Fernsprechen, Fernschreiben, Fernkopie
ren) bleibt der DBP Vorbehalten.

Die DBP produziert selber keine Fernmeldeanlagen. 
Sie bezieht diese von privaten Herstellern. Bei Telefo
nen für den Hauptanschluß, Modems und Fernschaltge
räten besitzt sie das Alleinvertriebsrecht. Alle anderen 
Endgeräte, die zur Nutzung der diversen Fernmelde
dienste dienen, werden von Privaten konzipiert und ver
trieben, bedürfen aber der Zulassung durch die DBP. 
Diese ist auf einigen Märkten (z. B. Fernsprechneben
stellenanlagen, Telekopierer) zusätzlich als Anbieter 
präsent -  in Konkurrenz zu privaten Unternehmen. Die 
Bedeutung des Fernmeldemonopols der DBP für die 
Bundesrepublik wird durch zwei Umstände unterstri
chen;

□  Die DBP ist für die deutsche Volkswirtschaft von 
nicht zu unterschätzendem Gewicht. Mit 44 Mrd. DM

■ Kurzfassung einer Untersucfiung, die demnächst unter dem Titel 
„Brauchen wir ein Fernmeldemonopol?“ in der Schriftenreihe des Insti
tuts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel als Kieler Arbeitspapier Nr. 
228 erscheint.

Axel Busch, 26, Dipl.-Volkswirt, ist wissenschaftli
cher Mitarbeiter des Instituts für Weltwirtschaft an 
der Universität Kiel.
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Verkaufserträgen ist sie, gemessen am Umsatz, das 
zweitgrößte Unternehmen. Sie ist zudem Deutschlands 
größter Arbeitgeber und gehört zu den wichtigsten Inve
storen. 1983 betrug ihr Investitionsvolumen in Sachan
lagen 12,7 Mrd. DM', davon entfiel der größte Teil auf 
den Fernmeldesektor.

□  Die DBP nimmt aufgrund ihrer zentralen Rolle im 
Fernmeldewesen großen Einfluß auf die technische 
Entwicklung der Telekommunikation in der Bundesre
publik. So zeichnet sich der Fernmeldebereich wie 
kaum eine andere Branche durch erhebliche technische 
Veränderungen aus. Fortschritte in der Mikroprozessor
technik und der Übertragungstechnik bieten bereits 
heute eine Vielzahl neuer und verbesserter Kommuni
kationsmöglichkeiten für private und kommerzielle An
bieter. Das latente Innovationspotential, das durch die
se Entwicklung geschaffen worden ist, läßt den Tele
kommunikationssektor als eine, wenn nicht sogar die 
Wachstumsbranche der Zukunft erscheinen.

Damit die Bundesrepublik an den Fortschritten bei 
den Kommunikationstechnologien partizipieren kann, 
müssen die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen 
entsprechend gestaltet sein. Liefert das Fernmeldemo
nopol hierzu einen sinnvollen Beitrag?

Natürliches Monopol

Das Fernmeldemonopol der DBP im Netzbereich 
wird u. a. mit dem Vorliegen eines natürlichen Monopols 
begründet®. Damit wird unterstellt, daß aufgrund pro
duktionstechnischer Zusammenhänge die Bereitstel
lung und der Betrieb von Fernmeldenetzen und -dien- 
sten am günstigsten von einem Unternehmen allein 
durchgeführt werden können. So wird behauptet, daß 
die Netzinstallationskosten mit steigender Zahl derTeil-
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nehmer sinken und die Betriebskosten pro Teilnehmer' 
oder pro übertragener Information gemindert werden 
könnten, indem die Nutzungsintensität der Leitungen 
gesteigert wird. Neben solchen Größenvorteilen wer
den Verbundvorteile für das Monopol geltend gemacht. 
Sie könnten zum einen in der gemeinsamen Nutzung 
von Übertragungseinrichtungen für diverse Fernmelde
dienste bestehen. Zum anderen wäre auch an die diver
sen Installations-, Wartungs- und Reparaturaufgaben 
zu denken, die von einem Anbieter allein zentral für alle 
Fernmeldedienste besonders kostengünstig übernom
men werden könnten.

Für eine Monopolfunktion kommt den Befürwortern 
des Netzmonopols zufolge nur ein staatliches Unter
nehmen in Betracht. Dahinter verbirgt sich die Vorstel
lung, private Monopolunternehmen seien etwas grund
sätzlich Schlechtes, da sie ihre Macht zu Lasten der 
Konsumenten mißbrauchen könnten. Bei dieser Argu
mentation wird vergessen, daß in der Realität Marktun
vollkommenheiten in Form von (befristeten) Oligopolen 
oder Monopolen vorherrschen. Die „vollständige Kon
kurrenz“ kommt allenfalls im Lehrbuch vor. Wenn ein
zelne (private) Unternehmen in einem wettbewerbsmä
ßigen Ausleseprozeß eine marktbeherrschende Stel
lung oder aufgrund produktionstechnischer Zusam
menhänge die Position eines natürlichen Monopolisten 
erlangen, ist dies aus gesamtwirtschaftlicher Sicht be
grüßenswert. Denn dadurch werden knappe Mittel w irt
schaftlich verwendet. Die dabei entstehenden (Mono- 
pol-)Gewinne sind einerseits eine Entlohnung für risiko
reiche Investitionen in der Vergangenheit, andererseits 
aber Anreiz für Innovationen in der Zukunft und damit 
notwendige Voraussetzung für eine wachsende Volks
wirtschaft. Eine „Schlafmützenkonkurrenz“ weckt keine 
dynamischen Kräfte in der Wirtschaft.

Schaden für den Verbraucher

Ein Schaden für den Verbraucher entsteht durch ein 
natürliches Monopol nur dann, wenn künstliche Markt
zutrittsschranken existieren. Die Mißbrauchsgefahr und 
die langfristigen Überlebenschancen des Monopols 
werden aber begrenzt, wenn Außenseiter, durch Ge
winnchancen angelockt, mit niedrigen Preisen oder 
besseren Produkten in Wettbewerb zu etablierten An
bietern treten. Allein dadurch, daß das System mög

lichst offen gestaltet ist, das heißt potentieller Wettbe
werb zugelassen wird und technischer Fortschritt mög
lich ist, wird ein privates natürliches Monopol jederzeit 
gefährdet und Konsumenten vor Mißbrauch geschützt. 
All dies ist anders, wenn man einem staatlichen Anbie
ter per Gesetz Monopolrechte einräumt und ihn zu
gleich in die Lage versetzt, nach eigenem Interesse zu 
handeln. Es ist eine bloße Fiktion, daß ein öffentlicher 
Monopolist das Gemeinwohl -  was immer dies auch 
sein mag -  verfolgt. Auch ein Mißbrauch bei staatlichen 
Monopolen kann daher nicht ausgeschlossen werden.

Gegen das Netzmonopol der DBP spricht neben die
sen grundsätzlichen Überlegungen, daß Größenvorteile 
im Netzbereich zunehmend geringer werden^. Auch 
kleinere Unternehmen haben heute aufgrund des tech
nischen Fortschritts bei Vermittlungs- und Übertra
gungseinrichtungen durchaus die Chance, gegenüber 
großen Unternehmen zu bestehen. Verbundvorteile im 
Fernmeldenetz sollen nicht bestritten werden. Sie dürf
ten aber für die Rechtfertigung des Netzmonopols kaum 
ausreichen. Die Kosteneinsparungen betreffen nur ein
zelne Kostenarten, zudem ist nicht feststellbar, in wel
cher Höhe sie überhaupt anfallen. Sie sind der Art nach 
nicht branchenspezifisch, sondern treten auch in ande
ren Wirtschaftsbereichen auf. Das „natürliche Mono
pol“ als Rechtfertigung für das Netzmonopol überzeugt 
somit nicht.

Staatliche Daseinsvorsorge

Von Befün/vortern des Netzmonopols wird als zusätz
liches Argument die Pflicht der DBP zur staatlichen Da
seinsvorsorge in die Diskussion geworfen'*. Die DBP 
soll demzufolge eine Versorgung mit Kommunikations
diensten sicherstellen, die zum einen flächendeckend 
ist, zum anderen jedem Kunden zu gleichen Preisen 
und zu gleicher Qualität angeboten wird. Folgt man der 
Argumentation, so sind private Unternehmen hierzu 
nicht in der Lage. Würde eine solche Firma ohne staatli
che Auflagen z. B. das Telefonnetz installieren und be
treiben, würden mit Sicherheit die Gebühren für einen 
Telefonanschluß in dünn besiedelten Gebieten höher 
ausfallen als in städtischen Regionen, da die Kosten 
dort auch entsprechend höher sind^. In all den Fällen 
aber, in denen die betroffenen Einwohner nicht bereit

' Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen (Hrsg.): Ge- 
scfiäftsbericfit der Deutschen Bundespost 1983, Frankfurt/»^. 1984, 
8.120.
 ̂ Vgl. C. C. V. W e i z s ä c k e r :  Wettbewerb im Endgerätebereich, 

in: Chr. S c h w a r z - S c h i l l i n g  (Hrsg.): Jahrbuch der Deutschen 
Bundespost 1983, Jg. 34, Bad Windsheim 1984, S. 578 f.; d e r s . : 
Free entry into Telecommunications?, Conference „New Opportunities 
for Entrepreneurship", June 22-24,1983, Institute of World Economics, 
Kiel, 8 . 18f.

 ̂ VgI.J. R. M e y e r  etal,: The Economics of Competition in the Tele
communications Industry, Cambridge, Mass. 1980, S. 125 ff.; siehe 
auch C. C. V. W e i z s ä c k e r :  Free entry into Telecommunica
tions?, a.a.O., S. 18 ff.

'  Vgl. K. G s c h e I d I e : Die Deutsche Bundespost im Spannungs
feld der Politik -  Versuch einer Kursbestimmung, in: K. G s c h e i d- 
le ,  D. E l i a s  (Hrsg.): Jahrbuch der Deutschen Bundespost 1980, 
31. Jg., Bad Windsheim 1980, 8. 9-40, hier S. 32 f.

 ̂ Vgl. Fr. A r n o l d :  Endeinrichtungen der öffentlichen Fernmelde
netze, Heidelberg, Hamburg 1981, 8. 52.
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wären, diese Mehrausgaben zu tragen, entstünden 
Lücken im Netz.

Aus diesem Grunde werden auch private Unterneh
men abgelehnt, die in Konkurrenz zur DBP Kommunika
tionsnetze betreiben, weil ein sogenanntes „Rosinen
picken“ (Cream-skimming) befürchtet wird®. Die Befür
worter eines Netzmonopols der DBP nehmen -  sicher 
zu Recht -  an, daß private Netzbetreiber ihr Angebot 
ausschließlich auf Fernmeldedienste beziehungsweise 
Regionen konzentrieren, die eine angemessene Ver
zinsung des Kapitals sicherstellen. Die DBP würde ei
nen Wettbewerbsnachteil gegenüber diesen Anbietern 
besitzen, da sie mit der Verpflichtung zur Bedarfsdek- 
kung auch Bereiche versorgen muß, die weniger attrak
tiv sind. Die entstehenden Mehrkosten könnten auf
grund der Konkurrenz nicht auf anderen Märkten durch 
höhere Preise gedeckt werden. Die DBP würde Verlu
ste machen oder müßte Versorgungsleistungen ein
schränken.

Wenn dies in letzter Konsequenz auch die ökono
misch richtige Lösung ist, so wird sie abgelehnt, weil sie 
politisch nicht opportun erscheint. Denn die DBP ist 
nicht nur ein Dienstleistungsunternehmen. Sie bevor
zugt bei ihren Kommunikationsdiensten einzelne Kun
dengruppen, etwa sozial Bedürftige oder Einwohner 
strukturschwacher Gebiete, indem sie nicht kostendek- 
kende Gebühren verlangt bzw. eine interne Subventio
nierung innerhalb ihrer Dienstleistungen betreibt^. Die 
DBP wird damit zu einem Instrument der Sozialpolitik.

Ineffizienzen

Die Durchsetzung solcher verteilungs- und regional
politischer Zielsetzungen verursacht volkswirtschaftli
che Kosten, da sie mit einer Abkehr von der optimalen 
Ressourcenallokation verbunden ist. Im Falle des Netz
monopols der DBP ist der Preis für die Postkunden und 
für die gesamte Volkswirtschaft aber besonders hoch zu 
veranschlagen. So ist zu bezweifeln, ob die DBP -  folgt 
man den Behauptungen -  überhaupt gewillt oder in der 
Lage ist, eine Versorgung zu bieten, die den Bedürfnis
sen ihrer Kunden entspricht. Verzögerungen beim Aus
bau des Telefonnetzes in den 60er Jahren und gegen

wärtig bei der Verlegung örtlicher Kabelnetze deuten 
darauf hin, daß die DBP als Großunternehmen und Mo
nopolist nicht schnell genug und adäquat auf veränderte 
Marktbedingungen reagiert. Eine solche Inflexibilität 
schadet vor allem dem Postkunden. Zusätzlich führen 
nicht kostenadäquate Gebühren sowie die interne Sub
ventionierung unter den Kommunikationsdiensten zu 
einer Verzerrung der relativen Preise. Für das Post- und 
Fernmeldewesen als Ganzes hat dies zur Folge, daß 
Kommunikationsdienste mit Kostenunterdeckung zu 
stark und die mit Kostenüberdeckung zu wenig in An
spruch genommen werden, gemessen an einer Situa
tion, in der bei beiden Gruppen eine Kostendeckung er
zielt wird. Dadurch werden Mittel verschwendet.

Des weiteren muß befürchtet werden, daß die DBP im 
Rahmen des Netzmonopols ihre Netze und die dazuge
hörigen Dienstleistungen zu weitaus höheren Kosten 
betreibt, als es unter Konkurrenzbedingungen der Fall 
wäre. Die DBP ist dank ihrer Monopolstellung nicht ge
zwungen, möglichst effizient zu wirtschaften, da sie ihre 
Marktstellung gegen Konkurrenz nicht zu verteidigen 
braucht. Private Unternehmen werden durch künstliche 
Marktzutrittsschranken daran gehindert, dieselben 
Dienstleistungen billiger anzubieten, als es die DBP tut. 
Ressourcen werden verschwendet. Mit ihrer ablehnen
den Haltung zu mehr Wettbewerb im Netzbereich be
weist die DBP, daß sie selbst von ihrer Effizienz und 
Konkurrenzfähigkeit nicht überzeugt ist. Ein Unterneh
men, das besonders effizient zu sein glaubt, braucht 
den Wettbewerb nicht zu fürchten, denn es würde sei
nen Konkurrenten im Kampf um Marktanteile überlegen 
sein. Diese Überlegungen sind vor allem relevant in be
zug auf die Vorreiterfunktion, die der DBP bei der Um
setzung des technischen Fortschritts im Kommunika
tionssektor zugeschrieben wird.

® Vgl. K. G s c h e i d I e : Die Deutsche Bundespost, a.a.O., 8. 35.

'  Ab Mitte 1985 werden Telefonl<unden in strul<turschwachen Gebieten 
besondere Gebührenermäßigungen gewährt, vgl. Die Bundespost kün
digt Gebührennachlaß an, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8. August 
1984.

“ Vgl. Monopolkommission: Die Rolle der Deutschen Bundespost im 
Fernmeldewesen, Sondergutachten 9, Baden-Baden 1981, S. 47 f., 
S. 55.
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Fragwürdige Beschaffungspolitil<

Neben der bereits erwähnten Inflexibilität des Unter
nehmens gibt die Beschaffungspolitik der DBP Anlaß 
zur Kritik. Die DBP als alleiniger Betreiber von Fernmel
denetzen und -diensten deckt ihre Nachfrage, die zu 
90 % den Netzbereich betrifft, überwiegend im Inland. 
Ihr Nachfrageanteil schwankt dabei je nach Produkt 
zwischen 50 % und 100 %®. Nutznießer s in d -vo n  Aus
nahmen abgesehen -  wenige deutsche Unternehmen. 
Dies hat im Laufe der Jahre zu einer starken Verkru
stung der Anbieterstrukturen geführt. So entfielen 1974 
rund 55 % der Aufträge im Fernmeldewesen auf die 
zehn größten nachrichtentechnischen Unternehmen 
der Bundesrepublik. Daran hat sich bis heute kaum et
was geändert. Eine solche einseitige Berücksichtigung 
nationaler Produzenten behindert den internationalen 
Wettbewerb und damit auch die Dynamik, die zur Fort
entwicklung der Kommunikationstechnik notwendig ist.

Die DBP unterstützt diese Entwicklung zusätzlich, in
dem sie bei der Beschaffung ihrer Vermittlungs- und 
Übertragungseinrichtungen am Prinzip der Einheits
technik und der kombinierten Vergabe von Entwick
lungs- und Produktionsaufträgen festhält. Wenn da
durch auch Innovationen nicht völlig unterbunden wer
den, so wird doch ein Weg vorgezeichnet, der sich spä
ter als falsch oder im Vergleich zu alternativen Lösun
gen als zu teuer enweisen kann. Die DBP hat in dieser 
Hinsicht mit der Installation eines elektronischen Fern
sprechvermittlungssystems (EWS) Mitte der 60er Jahre 
kostspielige Erfahrungen machen müssen®. Das mag 
sie auch veranlaßt haben, langsam die Grundsätze ihrer 
Beschaffungspolitik zu revidieren. Ein Indiz hierfür ist 
die jüngste Entscheidung der Post, für das neu zu schaf
fende dienstintegrierte digitale Netz (ISDN) zwei von
einander unabhängige, aber kompatible Vermittlungs-, 
systeme in Auftrag zu geben. Jedoch sind solche „Re
formen“ allenfalls ein Kurieren an Symptomen. Die ei
gentliche Ursache für die aufgezeigten gesamtwirt
schaftlichen Nachteile liegt im Netzmonopol selber be
gründet. Die Funktion der DBP als alleiniger Betreiber 
von Kommunikationsnetzen und -diensten sowie ihr be
stimmender Einfluß auf den dazugehörigen Beschaf
fungsmärkten führen zu erheblichen kurz- und langfri
stigen Kosten für die deutsche Volkswirtschaft. Das 
Netzmonopol ist gerade unter diesen Aspekten als un
geeignet abzulehnen.

Dabei brauchen die mit dem Monopol verfolgten so
zialpolitischen Ziele im Rahmen der „staatlichen Da
seinsvorsorge“ nicht aufgegeben zu werden. So kön
nen auch bei einer marktwirtschaftlichen Gestaltung 
des Netzbereiches einzelne Konsumentengruppen be
günstigt werden, z. B. durch subjektgebundene Ein

kommenszahlungen aus dem Staatshaushalt. Dieses 
Verfahren entspricht der sonst üblichen Praxis, wenn 
man meint, bestimmten Bevölkerungsgruppen sollte 
der Konsum von Gütern aus sogenannten übergeord
neten Gesichtspunkten subventioniert werden. Am be
sten wäre es, wenn man politisch gewellte Zahlungen 
nicht an eine vorgegebene Verwendung bindet, weil so 
eine Verzerrung der Konsumstruktur ausgeschlossen 
wird. Gegenüber den bisherigen Verfahren würde damit 
die wahllose Diskriminierung einzelner Konsumenten
gruppen von Fernmeldeleistungen aufgehoben.

Angebotsmonopol im Endgerätebereich

Eine marktbeherrschende Stellung übt die DBP über 
den Netzbereich hinaus auch auf den Endgerätemärk
ten aus. Neben ihrer Funktion als Zulassungsbehörde 
für sämtliche Anlagen, die ans Netz angeschlossen 
werden sollen, besitzt die DBP vor allem das Alleinver
triebsrecht für Telefone für den Hauptanschluß und für 
Modems. Die DBP verteidigt dieses Angebotsmonopol 
mit dem Argument, daß nur so verhindert werden könn
te, daß anderweitig beschaffte, defekte Geräte und sol
che minderer Qualität Netzschäden verursachen'®. Die 
Netzsicherheit ist eine notwendige Voraussetzung da
für, daß die diversen Fernmeldedienste reibungslos 
funktionieren. Ob dafür aber das Angebotsmonopol der 
DBP das geeignete Instrument ist, hängt zum einen da
von ab, mit welchen anderen Mitteln sich die Netzsi
cherheit gewährleisten ließe. Zum anderen ist die Höhe 
der Kosten relevant, die je nach Wahl des eingesetzten 
Mittels für die Gesamtwirtschaft unterschiedlich hoch 
ausfallen. Im Falle des Alleinvertriebsrechts der DBP 
bei Telefonen für den Hauptanschluß weist schon ein 
Blick auf den entsprechenden Markt und die Produzen
ten darauf hin, welche Kostenfaktoren relevant erschei
nen.

So deckt die DBP als Alleinanbieter von Telefonen für 
den Hauptanschluß ihren Bedarf ausschließlich auf dem 
Inlandsmarkt, wobei sie von zwölf Unternehmen belie
fert wird. Der Marktanteil hat sich über Jahre nicht ver
ändert. Das Prinzip der Einheitstechnik, die kombinierte 
Vergabe von Entwicklungs- und Produktionsaufträgen 
sowie Produktionsquotenregelungen für die betreffen 
den Telefonproduzenten machten es Außenseitern un 
möglich, in diesen Markt einzudringen. Diese Entwick 
lung wurde durch die Praxis der zwölf Hersteller unter 
stützt, ihre eigenen technischen Entwicklungen zwa 
durch Patente zu schützen, nicht jedoch als Mittel zu 
Verteidigung oder zum Ausbau der eigenen Wettbe

® Vgl. G. G r a f :  Probleme der Nachfragemacfit öffentlicher Abneh
mer, Frankfurt/M. 1981, S. 398 f., S. 481 f.

Vgl, K. G s c h e I d I e : Die Deutsche Bundespost im Spannungs
feld der Politik, a.a.O., 8.17.
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werbsposition” . Vielmehr dienten diese Maßnahmen 
den Herstellern nur dazu, das eigene Produktionspro
gramm zu festigen und den Bestand des Produktions
kartells unter Ausschaltung des Wettbewerbs zu si
chern. Dies führte zu einer Verkrustung der Anbieter
strukturen, die sehr der Entwicklung im Netzbereich 
ähnelt. Die enge Verzahnung der Produzenteninteres
sen mit denen der DBP auch im Endgerätebereich ver
hindert geradezu, daß der technische Fortschritt ohne 
Verzögerung in die Produktion von Fernmeldegeräten 
Eingang findet.

Dies schadet -  wie folgendes Beispiel zeigt -  insbe
sondere den Telefonkunden'®: So bietet die DBP seit 
1981 ein Telefon an, das sich gegenüber den bis dahin 
erhältlichen Apparaten durch diverse Zusatzeinrichtun
gen auszeichnet. Die Nachfrage nach diesem Modell 
war von Anfang an sehr groß. Seine Einführung war so
mit längst überfällig. Schon Jahre zuvor hatte Siemens 
ein solches „intelligentes“ Telefon aus eigener Initiative 
entwickelt, ohne einen Produktionsauftrag dafür zu be
sitzen. Erst auf Anregung dieses Unternehmens schrieb 
die DBP öffentlich einen Auftrag zur Produktion eines 
solchen Gerätes aus. Auch wenn sich daran Unterneh
men beteiligten, die bisher nicht zu den Zulieferern der 
Post gehörten, den Produktionsauftrag erhielten letzt
lich wiederum sieben der zwölf bereits erwähnten 
Hoflieferanten der DBP.

"  Vgl. Monopolkommission: Sondergutachten 9, a.a.O., 8. 59 f. 

Vgl. G. G r a f :  Nachfragemacht, a.a.O., S. 410.

In Amerika waren solche Geräte damals bereits im 
Handel. Da die Post sie aber nicht für den Anschluß in 
der Bundesrepublik zugelassen hatte, konnten sie nicht 
von den deutschen Konsumenten verwendet werden. 
Erst als deutsche Hersteller in der Lage waren, solche 
Geräte zu bauen, wurden sie in der Bundesrepublik von 
der DBP vertrieben. Ähnliches geschieht heute bei der 
Einführung sogenannter drahtloser Telefone. Erst die 
steigende Zahl „illegaler“ Importe aus Amerika und 
Süd-Ost-Asien in den vergangenen Jahren wies die 
DBP und die deutschen Telefonhersteller darauf hin, 
daß eine hohe Nachfrage nach solchen Geräten be
steht. Ab Mitte dieses Jahres bietet nun die Post vier 
Modelle an, die wiederum nur von deutschen Firmen 
gebaut werden. Durch diese gezielte Unterstützung der 
deutschen Fernmeldeindustrie durch die DBP wird der 
internationale Wettbewerb im Endgerätesektor nahezu 
ausgeschlossen. Die Folge für den Kunden sind eine 
geringere Produktvielfalt und/oder höhere Preise als 
unter Konkurrenzbedingungen.

US-Erfahrungen

Dies läßt sich zumindest aus den Erfahrungen fol
gern, die man in den USA mit einer Deregulierung des 
Fernmeldewesens gemacht hat. Ende der 60er Jahre 
begann dort die für die Zulassung der Geräte zuständi
ge Behörde Federal Communication Commission 
(FCC), die Märkte für Endgeräte zu öffnen. Als Folge 
davon stieg die Wettbewerbsintensität an. Die Auswahl-
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möglichkeiten unter den diversen Endgeräten und Her
stellern nahmen zu, der Kampf um Marktanteile führte 
zu Preissenkungen. Die Konsumentenfreiheit geht so
gar soweit, daß Fernsprechapparate in den USA zum ei
nen sowohl in Supermärkten als auch in Spezialge
schäften gekauft, zum anderen aber auch von den Tele
fongesellschaften gemietet werden können. Die DBP 
hingegen verleiht ihre Apparate nur. Die Erfahrungen 
aus den USA lehren außerdem, daß sich Wettbewerb im 
Endgerätebereich und Netzsicherheit keineswegs aus
schließen. Denn in den USA führt die FCC vor der Zulas
sung der Geräte ein Prüfungsprogramm durch, das ei
nen Mindestschutz vor defekten oder qualitativ minder
wertigen Geräten gewährleistet. Im Gegensatz zu der 
Praxis der DBP ergeben sich hieraus keine nennens
werten Marktzutrittsschranken für Unternehmen, die mit 
Neuentwicklungen oder verbesserten Produkten auf 
den Endgerätemärkten Fuß fassen wollen.

ln der Diskussion um den Netzschutz wird auch ein 
„Schutzstecker“ enwähnt, der einfach als Sicherung 
zwischen Netz und Endgerät geschaltet wird. Die DBP 
lehnt solche Einrichtungen mit dem Argument ab, daß 
sie zu teuer seien'®. Was läge näher, als darüber den 
Konsumenten entscheiden zu lassen. Möglicherweise 
wäre er bereit, diese -  bisher nicht belegten -  Mehrko
sten zu tragen, wenn er dafür als Folge einer Marktöff
nung eine größere Auswahl an Apparaten erhalten wür
de bzw. niedrigere Preise bezahlen müßte. Das von der 
DBP ins Feld geführte Argument der Netzsicherheit 
reicht somit nicht aus, das Angebotsmonopol der Post 
auf den Endgerätemärkten zu rechtfertigen. Hinzu kom
men die erheblichen volkswirtschaftlichen Kosten, die 
für eine alternative Lösung sprechen.

Deutsche Bundespost als Mitanbieter

Wenn es schon nicht sinnvoll erscheint, daß die DBP 
das Alleinvertriebsrecht bei Telefonen für den Hauptan
schluß und für Modems besitzt, so wäre dennoch denk
bar, daß sie auf diesen Märkten neben privaten Unter
nehmen als Anbieter auftritt. Bei Fernkopierern, Neben
stellenanlagen und Fernschreibern teilt sie sich den 
Markt bereits mit privaten Händlern und Produzenten. 
Ihr Marktanteil schwankt je nach Produkt zwischen 
20 % und 40 %. Grundsätzlich sollen mit einem Enga
gement der DBP als Mitanbieter auf den Endgeräte
märkten Wettbewerb und Innovationen gefördert sowie 
die Ausnutzung von Verbundvorteilen ermöglicht wer- 
den '^

Die Endgerätemärkte im Fernmeldewesen sind oligo
polistisch strukturiert. Als Gründe hierfür werden von 
den Befürwortern einer Postbeteiligung in diesem Sek
tor Größenvorteile angeführt, die einzelnen Herstellern
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gegenüber potentiellen Konkurrenten Kosten- und da
mit Wettbewerbsvorteile verschaffen. Die DBP soll in ih
rer Funktion als Großabnehmer und Händler von Fern
meldegeräten verhindern, daß die Produzenten ihre 
Marktpositionen als Oligopolisten zu Lasten der Konsu
menten ausnutzen. Bei dieser Argumentation wird ver
gessen, daß oligopolistische Marktstrukturen auf den 
Endgerätemärkten solange nicht zu kritisieren sind, wie 
sie das Ergebnis eines marktwirtschaftlichen Auslese
prozesses sind. Wenn keine künstlichen Marktzutritts
schranken existieren, haben sie außerdem nur eine be
grenzte Lebensdauer und bergen damit langfristig keine 
Gefahr für die Konsumenten in sich. Darüber hinaus 
muß berücksichtigt werden, daß die DBP mit ihrer Be- 
schaffungs- und Zulassungspolitik maßgeblich dazu 
beigetragen hat, daß eine Verkrustung der Anbieter
strukturen im Fernmeldesektor überhaupt stattgefun
den hat. Dies gilt zum Beispiel auch für den Markt für 
Fernsprechnebenstellenanlagen, auf dem die DBP 
schon heute als Anbieter in Konkurrenz zu privaten Un
ternehmen auftritt. Es erscheint somit geradezu wider
sinnig, der DBP eine wettbewerbsfördernde Funktion 
auf den Fernmeldemärkten zuzuschreiben.

Ähnlich ist das Argument zu werten, die DBP solle als 
Nachfrager auf den Endgerätemärkten Innovationen 
fördern, indem sie u. a. den Herstellern Absatzgarantien 
gewährt. Die DBP war in dieser Rolle in der Vergangen
heit nicht sehr erfolgreich. Des weiteren sprechen 
grundsätzliche Überlegungen gegen die Notwendigkeit 
eines solchen „Promotors“ . Staatliche Fördermaßnah
men werden häufig dann gefordert, wenn private Unter
nehmen nicht bereit sind, bestimmte Innovationen mit 
eigenen Mitteln durchzuführen. Diese Firmen gelten in 
solchen Fällen als risikoscheu, obwohl sie in Wahrheit 
wirtschaftliche Verantwortung zeigen. Sie sind nämlich 
nicht bereit, in Projekte zu investieren, die eine zu gerin
ge Rentabilität versprechen oder gar das eigene Kapital 
gefährden. Indem der Staat in diesen Situationen als 
Kapitalgeber bzw. Auftraggeber einspringt, wird das ge
plante Projekt nicht wirtschaftlicher; der Unterschied zur 
privaten Finanzierung besteht aber darin, daß das Ver
lustrisiko vom Steuerzahler getragen werden muß. Ge
gen eine staatliche Beteiligung spricht außerdem, daß 
die staatlichen Entscheidungsträger keine so große 
Marktnähe wie private Investoren besitzen, so daß ihre 
Urteilskraft über Investitionsvorhaben in der Regel ver
gleichsweise gering einzuschätzen ist. Selbst bei den 
Investitionen, die besonders viel Kapital erfordern, ist ei
ne Förderung durch staatliche Kapital- oder Auftragge-

Vgl. Fr. A r n o l d :  Endeinrichtungen, a.a.O., S. 203.

’■* Vgl. C. C. V. W e i z s ä c k e r :  Wettbewerb im Endgerätebereich, 
a.a.O.
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ber entbehrlich. Solange eine risikoadäquate Verzin
sung des eingesetzten Kapitals gewährleistet ist, wer
den auch private Geldquellen in einem ausreichenden 
Umfang erschlossen werden können. Das gilt auch und 
vor allem für die Kommunikationsindustrie, der beson
dere Wachstums- und Gewinnchancen für Investoren 
nachgesagt werden.

Schutzbehauptungen

Eine Beteiligung der Post auf den Endgerätemärkten 
wird außerdem mit dem Argument gerechtfertigt, daß 
damit Verbundvorteile genutzt werden könnten. Im ein
zelnen wird ausgeführt, daß Vertriebskosten gespart 
werden könnten, wenn die DBP als Betreiber von Fern
meldediensten auch die zugehörigen Endgeräte anbie
tet. Solche Verbundvorfeile reichen als Begründung je
doch nicht aus. Denn die beschriebenen Einsparungen 
betreffen nur eine Kostenart, nämlich die Vertriebsko
sten. Außerdem ist dieses Phänomen nicht branchen
spezifisch. Die DBP brauchte sich noch nicht einmal auf 
den Vertrieb von Fernmeldegeräten zu beschränken. 
Da sie auch für die Bereitstellung und Wartung von 
Rundfunk- und Fernsehnetzen verantwortlich ist, könn
te sie mit Verbundvorteilen auch die Aufnahme von 
Fernsehgeräten und Radios in ihr Sortiment rechtferti
gen. Wenn die Vertriebskosten sehr ins Gewicht fallen, 
müßte es auch lukrativ sein, branchenfremde Produkte 
über die DBP zu vertreiben. Die Post würde sich, folgt 
man diesem Argument, dann von einem Kommunika- 
tions- zu einem Handelsunternehmen entwickeln.

Die DBP vertreibt zur Zeit als Mitanbieter unter
schiedliche Produkte. Ihre Angebotspalette wird offen
sichtlich durch einzelwirtschaftliche Interessen be
stimmt. Sie bietet Telefax- und Nebenstellenanlagen 
an, den Vertrieb von Fernschreibern überläßt sie priva
ten Unternehmen. Die DBP konzentriert sich also auf 
Geräte für Kommunikationsdienste, denen für die Zu
kunft gewisse Wachstumschancen prophezeit werden. 
Im Telex- und Fernsprechdienst ist im Verlauf der näch
sten Jahre mit einer weitgehenden Stagnation zu rech
nen, soweit es das Nachrichtenaufkommen und die 
Zahl der Teilnehmer betrifft. Im Fernsprechbereich soll 
diese Entwicklung durch eine qualitative Verbesserung 
des Dienstes aufgefangen werden, vor allem durch das 
Angebot besserer bzw. „intelligenter“ Telefone.

Die DBP ist im eigenen Interesse dazu gezwungen, 
ihr Betätigungsfeld umzustrukturieren, damit eine Un
terauslastung von Produktionskapazitäten in den sta
gnierenden Sparten vermieden wird. Es erscheint daher 
aus ihrer Sicht verständlich, wenn sie sich auf Kommu
nikationsbereiche stützt, die aufgrund des technischen 
Fortschritts in der Computer- und Nachrichtentechnik
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umfangreiche Beschäftigungsmöglichkeiten offerieren. 
Wenn die DBP dabei in Aufgabenbereiche eindringt, die 
ebenso von privaten Unternehmen ausgefüllt werden 
können, so stellt dies einen Versuch dar, eigene Struk
turprobleme auf Kosten anderer zu lösen. Die angeführ
ten Argumente, mit denen eine Beteiligung der Post auf 
den Endgerätemärkten gerechtfertigt werden soll, müs
sen als Schutzbehauptung der DBP gewertet werden, 
die aber aus gesamtwirtschaftlicher Sicht nicht über
zeugen.

Ansätze zu einer Reform

Das Monopol der DBP im Fernmeldewesen ist ökono
misch unbegründet und aus gesamtwirtschaftlicher 
Sicht kostspielig. Eine Reform, wie sie in Großbritan
nien, Japan und den USA begonnen wurde, ist in der 
Bundesrepublik überfällig. Sie hat an folgenden Punk
ten anzusetzen;

□  Eigentum und Betrieb von Kommunikationsnetzen,

□  Vertrieb von Kommunikationsendgeräten,

□  Zulassungs- und Beschaffungspolitik der DBP.

Solange in der Bundesrepublik aufgrund des Standes 
der Technik separate Netze für die unterschiedlichen 
Fernmeldedienste bestehen, sind mehrere Netzträger 
denkbar. Mit der Aufhebung des Netzmonopols der 
DBP wird interessierten Unternehmen die Möglichkeit 
geboten, Kommunikationsnetze zu installieren, die sie 
entweder für den eigenen Gebrauch nutzen oder als 
Dienstleistungen für Dritte betreiben, ln den USA beste
hen solche privaten Kommunikationsdienste (soge
nannte value added networks) bereits, die von speziali
sierten Trägergesellschaften auf eigenen Netzen be
trieben werden. Der Wettbewerb wird ebenfalls intensi
viert, wenn die DBP als formaler Eigentümer von beste
henden Netzen verpflichtet wird, eigene Leitungen Pri
vaten mit der Erlaubnis zu überlassen, darauf in eigener 
Regie Fernmeldedienste zu betreiben. Zu prüfen wäre 
auch, ob bereits bestehende Fernmeldedienste der 
DBP in Teilen oder ganz von privaten Firmen übernom
men werden können. Dies wäre aus gesamtwirtschaftli
chem Interesse empfehlenswert, wenn Private die 
Dienstleistungen besser oder billiger anbieten könnten. 
Wenn die DBP behauptet, der effizienteste Anbieter zu 
sein, so könnte sie den Beweis dafür zumindest im 
Wettbewerb mit privaten Unternehmen erbringen.

Ein Wettbewerb unter mehreren Anbietern von Fern
meldediensten kann mit Schwierigkeiten verbunden 
sein, wenn Netzkapazitäten nur in einem begrenzten 
Umfang zur Verfügung stehen. Man denke in diesem 
Zusammenhang an die beschränkte Zahl von Sendefre
quenzen zum Betrieb von Richtfunkstrecken. In solchen
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Fällen bietet es sich an, befristete Lizenzen zu verstei
gern. Es wird damit sichergestellt, daß nur die effiziente
sten Unternehmen Fernmeldedienste betreiben. Denn 
sie werden die höchsten Preise für die Lizenzen zahlen 
können.

Im Endgerätebereich ist in erster Linie eine Aufhe
bung des Angebotsmonopols der DBP bei Telefonen für 
den Hauptanschluß, bei Modems und Fernschaltgerä
ten anzustreben. Mit einer Öffnung der Märkte für in- 
und ausländische Hersteller sollten die Produktvielfalt 
erhöht und Preissenkungen erreicht werden. Dem Bei
spiel USA folgend sollte auch den deutschen Telefon
kunden die Möglichkeit gegeben werden, Telefone so
wohl zu kaufen als auch zu mieten. Die DBP sollte sich 
aus dem Handel mit Endgeräten zunehmend zurückzie
hen.

Eine Öffnung der Fernmeldemärkte ist untrennbar mit 
einer Reform der Zulassungsbedingungen verbunden. 
Das Ziel einer liberalen Zulassungspolitik sollte auch 
weiterhin die Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit 
und -qualität sein. Daher sollten nur solche Fernmelde
einrichtungen angeschlossen werden, die bestimmte 
technische Anforderungen erfüllen. Diese müssen ge
währleisten, daß Netzschäden durch technisch minder
wertige Geräte ausgeschlossen werden. Jedoch sollten 
nur Mindeststandards angewandt werden, damit der 
Marktzutritt für potentielle Anbieter nicht erschwert wird. 
Langfristig sollten aber administrative Zulassungs
schranken abgebaut werden, ohne dabei die Netzsi
cherheit zu gefährden. Die DBP als oberste Zulas
sungsbehörde würde überflüssig, wenn man die Produ
zenten von Fernmeldeanlagen per Gesetz zum Ab
schluß von Haftpflichtversicherungen zwänge, ln sol
chen Fällen könnten private Versicherungsgesellschaf
ten die Formulierung der Sicherheitsnormen für die 
Fernmeldegeräte vornehmen und deren Einhaltung 
kontrollieren. Dies wäre gesamtwirtschaftlich gesehen 
die beste Lösung, um die Netzsicherheit zu gewährlei
sten.

Solange die DBP noch eigene Kommunikationsnetze 
betreibt, muß sie weiterhin Vermittlungs- und Übertra
gungsanlagen kaufen. Um dabei die in der Vergangen
heit aufgetretenen unnötig hohen gesamtwirtschaftli
chen Kosten zu vermeiden, sollte die DBP auch die 
Grundlinien ihrer Beschaffungspolitik ändern. Neben 
der bereits enwähnten Abkehr vom Einheitsprinzip ist 
vor allem auf eine internationale Ausschreibung von 
Entwicklungs- und Produktionsaufträgen zu achten; es 
ist ökonomisch nicht sinnvoll, ausschließlich nationale 
Lösungen zu verfolgen. Weiterhin sollte eine Trennung 
von Entwicklungs- und Produktionsaufträgen erfolgen.

Bei der Vergabe von Schutzrechten für technologische 
Neuerungen im Fernmeldesektor ist zu vermeiden, daß 
Patentinhaber durch einen zu langen Patentschutz 
künstliche Wettbewerbsvorteile erhalten. Die Gefahr, 
durch die Festlegung einer zu langen Geltungsdauer 
Wettbewerbsverzerrungen zu verursachen, entfällt, 
wenn das Schutzrecht unter Interessenten versteigert 
wird. Derjenige, der am kostengünstigsten produzieren 
zu können glaubt, wird den höchsten Preis für das Pa
tent bieten und die Baulizenz erhalten. Dabei ist nicht 
ausgeschlossen, daß es sich bei dem Erwerber um den 
ursprünglichen Patentinhaber handelt.

Fazit

Das Fernmeldemonopol der DBP hat ausgedient. Da 
es keine stichhaltigen Begründungen für eine Sonder
stellung der DBP im Fernmeldewesen gibt, ist es kaum 
einsichtig, warum diese Sonderstellung bisher in der öf
fentlichen Diskussion ein so geringes Interesse gefun
den hat. Dies ist allenfalls damit zu erklären, daß es 
maßgebende Gruppen gibt, denen aus Eigennutz an ei
ner Aufrechterhaltung des „Status quo“ gelegen ist. Da 
ist zum einen der Bund als Eigentümer zu nennen, an 
den ein Großteil des Jahresüberschusses der DBP ab
geführt wird; zum anderen sind es die Angestellten und 
Beamten im Dienste der Post sowie sämtliche Zuliefe
rer, die Vorieistungen für die Fernmeldedienste erbrin
gen. Eine Liberalisierung des Fernmeldewesens, d. h. 
eine Öffnung der Fernmeldemärkte für private Unter
nehmen, würde vermutlich die Marktstellung der DBP 
schwächen. Monopolrenten gingen verloren, d. h. viele 
Begünstigte des Monopols würden eine (voraussicht
lich geringere) Entlohnung zum Marktwert erhalten. Die 
Argumentation der DBP in der Diskussion um das Fern
meldemonopol erinnert damit an das bekannte Verhal
ten all jener, die ein einmal erworbenes staatliches Privi
leg gegen Kritik von außen zu verteidigen suchen. Den 
Schaden haben die Konsumenten, die sich im allgemei
nen nicht so gut organisieren lassen und daher ihre In
teressen nicht durch eine einflußreiche Lobby zur Gel
tung bringen können.

Die Diskussion um „Mehr M arkt-w en iger Staat“ darf 
daher vor dem Fernmeldemonopol der DBP nicht halt
machen. Die Debatte um eine Reform des Fernmelde
wesens ist von grundsätzlicher Bedeutung und muß im 
politischen Raum geführt werden. Damit dürfen aber 
auch die gesetzlichen Vorschriften, auf die sich die DBP 
zur Verteidigung ihres Monopols stets beruft, kein Tabu 
sein. Sie müssen aus gesamtwirtschaftlichem Interesse 
stets auf ihre ökonomische Relevanz hin überprüft wer
den. Dies ist in der Vergangenheit in einem zu geringen 
Maße geschehen.
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